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Art. 2 AngG
 AngG - Angestelltengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

(1) Dieses Bundesgesetz /ndet auch auf das Dienstverhältnis von Personen Anwendung, die vorwiegend zur Leistung

kaufmännischer oder höherer, nicht kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten bei Wirtschaftstreuhändern

angestellt sind. § 7 Abs. 4 mit Ausnahme der Bestimmungen über die Teilnahme an einem Wettbewerb ist auf diese

Dienstverhältnisse sinngemäß anzuwenden.

(2) Dieses Bundesgesetz /ndet ferner auf die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhenden Dienstverhältnisse von

Personen Anwendung, die zur Leistung kaufmännischer oder höherer, nicht kaufmännischer Dienste oder zu

Kanzleiarbeiten bei einem durch Bundesgesetz errichteten Fonds mit Rechtspersönlichkeit angestellt sind.

Ausgenommen sind Dienstverhältnisse, auf die das Vertragsbedienstetengesetz gemäß § 1 Abs. 2 VBG sinngemäß

anzuwenden ist.
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